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Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 20. Mai 2026 insgesamt 18 Geschäfte behandelt. Nachstehend 

eine Zusammenstellung wichtiger Entscheide von öffentlichem Interesse: 
 

 Die Jahresrechnung 2025 wird genehmigt 

Der Gemeinderat genehmigt die Jahresrechnung 2025 mit der Erfolgs- und Investitionsrechnung der Ein-

wohnergemeinde sowie die Erfolgsrechnung des Dorfladens und der Kirche. 

 Ein Datenschutzdelegierter wird ab Juni 2026 bestimmt 

Das Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung (GIDA, SGS 

170.2) ist im Kanton Wallis seit dem 01. Januar 2024 in Kraft. Die Gemeinde Albinen nahm am Vorprojekt 

«DigiDat» teil und setzte das «Team-DSD Oberwallis» bis Ende 2025 als externen Datenschutzdelegierten 

ein. Da die Gemeinde am Folgeprojekt nicht teilnimmt, wird eine neue Lösung notwendig. Der Gemeinde-

rat beschliesst, ab Juni 2026 Peter Zengaffinen, Rechtsanwalt in Leuk, als Datenschutzdelegierten einzu-

setzen. Der Entscheid ist zielgerichtet und hält die Kosten im Rahmen. 

 Der Wanderweg Oberdietu–Bovirikurve wird gesperrt 

Der Wanderweg im Bereich Oberdietu-Boviri weist aktuell ein erhöhtes Gefahrenpotenzial auf. Der Weg 

ist aufwendig zu unterhalten und wird nur wenig begangen. Aus diesen Gründen wurde er bereits nicht in 

das kommende Wanderwegprojekt aufgenommen. Der Gemeinderat beschliesst, den Wanderweg zu 

sperren, den Wegweiser abzumontieren sowie auf beiden Seiten entsprechende Hinweisschilder anzu-

bringen. So ist die Sicherheit und die Effizienz gewährleistet. 

 

 Ein Willkommensschild zur 800-Jahr-Feier wird erstellt 

Die Gemeinde lädt zu den kommenden Anlässen, insbesondere zu Fronleichnam sowie zur 800-Jahr-Feier, 

ein. Zum Auftakt der Jubiläumsfeier soll ein grosses Willkommens- und Wiedersehensschild gestaltet wer-

den, das künftig für verschiedene Anlässe im Dorf genutzt werden kann. Das Schild wird aus Holz gefer-

tigt, bemalt und beim Friedhofeingang aufgestellt. Es steht danach der Gemeinde, den Vereinen sowie 

weiteren Veranstaltern zur Verfügung. 

 


